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ÜBERSICHT: Steuerfrei oder steuerpflichtig? So ordnen Sie die Vermietung richtig ein

	

	Was überlässt der Verein?
	Umsatzsteuerliche Einordnung

	Nur einen Raum, eine Halle oder einen Sportplatz
	steuerfrei nach § 4 Nr. 12a UStG

	Vereinsheim ohne Zusatzleistungen
	steuerfrei nach § 4 Nr. 12a UStG

	[bookmark: _bookmark0]Sportplatz plus Sportgeräte
	steuerpflichtig

	Halle plus Betreuung durch Platzwart oder Hallenwart
	steuerpflichtig

	Raum plus Endreinigung
	regelmäßig steuerpflichtig als Gesamtleistung

	Vereinsheim plus Getränke, Zapfanlage oder Geschirr
	steuerpflichtig

	Raum plus Tonanlage, Lichttechnik oder Bühne
	steuerpflichtig, soweit Technik/Betriebsvorrichtungen mitüberlassen werden

	Vermietung von Geräten allein
	steuerpflichtig

	Flutlichtanlage zusätzlich zum Sportplatz
	steuerpflichtiger Anteil bzw. steuerpflichtiges
Gesamtpaket möglich

	Parkplatz- oder Stellplatzüberlassung
	regelmäßig steuerpflichtig

	Kurzfristige Überlassung mit umfangreichem Service
	steuerpflichtig

	Steuerpflichtige Vermietung bei Anwendung der Kleinunternehmer-regelung
	keine Umsatzsteuer ausweisen
(§ 19 UStG)
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